
Ordnungsbehördliche Verordnung vom 19.12.2014 
über die Verkürzung der Sperrzeit anlässlich  

von Jahrmärkten, Kirmesveranstaltungen und Volksfesten 
im Gebiet der Stadt Versmold 

 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 sowie 31 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 02.10.2014 (GV. NRW. S. 622), in Verbindung mit § 18 des Gast-
stättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.11.1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246), und § 3 Abs. 2 und 
5 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen, zur Regelung von Zuständigkeiten und 
Festlegungen auf dem Gebiet des Gewerberechts (Gewerberechtsverordnung – GewRV) vom 
17.11.2009 (GV. NRW. S. 626/SGV. NRW. 7101), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13.05.2014 (GV. NRW. S. 293), wird von der Stadt Versmold als örtliche Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss der Stadtvertretung Versmold vom 27.04.2022 für das Gebiet der Stadt Vers-
mold folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Beginn der für Jahrmärkte, Kirmesveranstaltungen, Volksfeste und ähnliche Veranstaltun-
gen geltenden allgemeinen Sperrzeit wird  
 
a) anlässlich des St. Petri-Marktes und 
b) anlässlich des Stadtfestivals 
 
jedes Jahr jeweils für die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ver-
kürzt und auf 01:00 Uhr, für Fahrgeschäfte auf 24:00 Uhr, festgesetzt. 

 
§ 1a1 

 
Unter besonderen Umständen und bei Vorliegeneines besonderen öffentlichen Interesses kann 
anlässlich zusätzlicher Veranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung im Einzelfall die 
Sperrzeit verkürzt und spätestens bis auf die unter § 1 dieser Verordnung genannten Uhrzeiten 
festgesetzt werden.  

§ 2 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 dieser Ordnungsbehördli-
chen Verordnung festgesetzten Sperrzeit stellen gemäß § 28 Abs. 1 Ziffer 12 GastG eine Ord-
nungswidrigkeit dar und können gemäß § 28 Abs. 3 GastG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
EUR geahndet werden.  
 

§ 3 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufhebung der Sperrzeit an bestimmten Tagen 
für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten im Gebiet der 
Stadt Versmold vom 15.08.1995 außer Kraft. 

 
(2) Die Geltungsdauer dieser Verordnung endet mit Ablauf des 31.12.2033. 
 
 
33775 Versmold, den 30.05.2022                                    Stadt Versmold 
                                                                            als örtliche Ordnungsbehörde 

 
1 Ergänzt durch 1. Änderungssatzung vom 27.04.2022. 


